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Lfd. Nr. 1 

Bekanntmachung der Wallfahrtsstadt Werl: 
Bekanntmachung über die Erteilung von Auskünften sowie Datenübermittlungen nach den Bestimmungen 

des Bundesmeldegesetzes (BMG) 
 

Melderegisterauskunft in besonderen Fällen 
 

Nach § 50 Bundesmeldegesetz (BMG) darf die Meldebehörde in nachstehend genannten besonderen Fällen Auskünfte 
erteilen: 
 

Die Meldebehörde darf Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammenhang 
mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler Ebene in den sechs der Wahl oder Abstimmung 
vorangehenden Monaten Auskunft aus dem Melderegister über die in § 44 Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Daten 
von Gruppen von Wahlberechtigten erteilen, soweit für deren Zusammensetzung das Lebensalter bestimmend ist. 
Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht mitgeteilt werden.  

 
Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Auskunft aus dem Melderegister über Alters- oder Ehejubiläen 
von Einwohnern, darf die Meldebehörde Auskunft erteilen über  
1. Familienname, 
2. Vornamen, 
3. Doktorgrad, 
4. Anschrift sowie 
5. Datum und Art des Jubiläums. 
Altersjubiläen im Sinne des Satzes 1 sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Geburtstag und ab dem 100. 
Geburtstag jeder folgende Geburtstag; Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende Ehejubiläum. 
 
Adressbuchverlagen darf zu allen Einwohnern, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, Auskunft erteilt werden 
über deren  
1. Familienname, 
2. Vornamen, 
3. Doktorgrad und 
4.derzeitige Anschriften. 
Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von Adressbüchern (Adressenverzeichnisse in Buchform) 
verwendet werden. 

 
Die betroffenen Personen haben das Recht, der Weitergabe ihrer Daten nach § 50 Abs. 5 Bundesmeldegesetz zu 
widersprechen. 

 
Datenübermittlung an das Bundesamt für Personalmanagement der Bundeswehr 
 

Zum Zwecke der Übersendung von Informationsmaterial übermitteln die Meldebehörden dem Bundesamt für Perso-
nalmanagement der Bundeswehr gem. § 58 c Abs. 1 Soldatengesetz (SG) jährlich bis zum 31. März Namen, Vornamen 
und gegenwärtige Anschrift von Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im nächsten Jahr volljährig werden. 
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Diese Datenübermittlung unterbleibt, wenn die Betroffenen ihr nach § 36 Abs. 2 Bundesmeldegesetz widersprochen 

haben. 
Datenübermittelung an öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaften 
 

Die Meldebehörde darf einer öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaft zur Erfüllung ihrer Aufgaben Daten ihrer Mit-
glieder aus dem Melderegister auch regelmäßig übermitteln. 
 
Nach § 42 Abs. 3 Bundesmeldegesetz haben die betroffen Personen das Recht, der Übermittlung ihrer Daten zu wi-
dersprechen. 
 

Den Einwohnern der Wallfahrtsstadt Werl wird hiermit Gelegenheit gegeben, Widerspruch gegen eventuelle Auskünfte 
und Übermittlungen von Daten im Sinne von § 36 Abs. 2, § 42 Abs. 3 und § 50 Abs. 5 BMG schriftlich oder mündlich 
zur Niederschrift beim Bürgermeister der Wallfahrtsstadt Werl, Abteilung Sicherheit und Ordnung, Bürgerbüro, Hedwig-
Dransfeld-Str. 23, 59457 Werl einzulegen. 
 
Bereits vor der Bekanntmachung erhobene Widersprüche werden berücksichtigt. 
 
Werl, den 15.07.2022 
Wallfahrtsstadt Werl 
Der Bürgermeister 
gez.  
 
i.V. Kleine 
(Allgemeine Vertreterin) 
 
 
 

       Lfd. Nr. 2 
Bekanntmachung der Bezirksregierung Arnsberg: 

Bekanntmachung über das Flurbereinigungsverfahren Bördebäche Soest/Hamm I, Teilgebiet 1, Az.:  6 11 13/1 

 
 

Ausführungsanordnung 

 
 
Im Flurbereinigungsverfahren Bördebäche Soest/Hamm I, Teilgebiet 1 wird hiermit nach § 61 des Flurbereinigungs-
gesetzes (FlurbG) in der zurzeit gültigen Fassung die Ausführung des Flurbereinigungsplanes angeordnet. 
 
1. Der im Flurbereinigungsplan vorgesehene neue Rechtszustand tritt mit Wirkung vom 01.07.2022 an die Stelle 

des bisherigen (§ 61 Satz 2 FlurbG) (Rechtsübergang außerhalb des Grundbuches). 
 
2. Mit dem genannten Zeitpunkt tritt die Landabfindung hinsichtlich der Rechte an den alten Grundstücken und der 

diese Grundstücke betreffenden Rechtsverhältnisse, die nicht aufgehoben werden, an die Stelle der alten 
Grundstücke. Die örtlich gebundenen öffentlichen Lasten, die auf den alten Grundstücken ruhen, gehen auf die 
in deren örtlicher Lage ausgewiesenen neuen Grundstücke über (§ 68 Abs. 1 FlurbG). 

 
3. Der tatsächliche Übergang des Besitzes und der Nutzung der neuen Grundstücke im Flurbereinigungsgebiet, 

wird ebenfalls auf den unter Nr. 1 genannten Tag festgelegt (soweit nicht bereits vorweg erfolgt). 
 

 
Anordnung der sofortigen Vollziehung 

 
Gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung –VwGO- in der zurzeit gültigen Fassung wird im öffentli-
chen Interesse und im überwiegenden Interesse aller Beteiligten hiermit die sofortige Vollziehung der Ausführungsan-
ordnung auch für den Fall angeordnet, dass Widerspruch erhoben wird, so dass dieses Rechtsmittel keine aufschie-
bende Wirkung hat. 
 
 

Gründe für den Erlass der Ausführungsanordnung und deren sofortige Vollziehung 

 
Der Erlass der Ausführungsanordnung ist zulässig und sachlich gerechtfertigt, weil Widersprüche gegen den Flurbe-
reinigungsplan nicht erhoben worden sind und somit der Flurbereinigungsplan für alle Beteiligten rechtskräftig fest-
steht. 
 
Der bisherige, lediglich auf den Besitz beruhende, und nur für eine Übergangszeit vorgesehene Zustand kann nicht 
mehr länger bestehen bleiben. Es muss nunmehr durch diese Ausführungsanordnung auch in rechtlicher Hinsicht der 
im Flurbereinigungsplan vorgesehene neue Rechtszustand herbeigeführt und den Teilnehmern das Eigentum an ih-
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ren neuen Grundstücken verschafft werden. Dadurch wird der vorläufige Charakter des bisher erfolgten Besitzüber-
ganges beendet und die Voraussetzung dafür geschaffen, dass die Teilnehmer über ihre neuen Grundstücke und 
Anteile verfügen können (Belastung, Veräußerung, Erbauseinandersetzung etc.). 
 
Es liegt aber nicht nur im Interesse der einzelnen Beteiligten, sondern auch im öffentlichen Interesse, dass anstelle 
des bisherigen vorläufigen Zustandes der im Flurbereinigungsplan vorgesehene neue Rechtszustand durch die Aus-
führungsanordnung sobald wie möglich herbeigeführt wird. Denn ein längerer Aufschub würde zu einer nicht vertret-
baren Rechtsunsicherheit und somit zu erheblichen Nachteilen für die Teilnehmergemeinschaft und die Allgemeinheit 
führen. Überdies würde die Abwicklung des gesamten Verfahrens in einem nicht vertretbaren Maße verzögert. 
 
Mit Rücksicht darauf, dass in einem Flurbereinigungsverfahren eine Vielzahl aufs engste miteinander verflochtener 
Abfindungen besteht, würden sich die oben dargelegten nachteiligen Folgen auch aus einer aufschiebenden Wirkung 
der gegen diese Ausführungsanordnung eingelegten Rechtsmittel ergeben, weil dadurch der Eintritt der rechtlichen 
Wirkungen des Flurbereinigungsplanes erfahrungsgemäß über einen längeren Zeitraum, der sich auch auf Jahre er-
strecken kann, verzögert werden könnte. 
 
Da somit das öffentliche Interesse und das überwiegende Interesse der Beteiligten an der alsbaldigen Ausführung 
des Flurbereinigungsplanes das private Interesse von Widerspruchsführern an der aufschiebenden Wirkung ihrer 
Widersprüche überwiegt, war zur Herbeiführung der genannten Vorteile und zur Vermeidung erheblicher Nachteile 
die sofortige Vollziehung der Ausführungsanordnung mit der Folge anzuordnen, dass die hiergegen eingelegten Wi-
dersprüche keine aufschiebende Wirkung haben. 
 
Hinweis: 
Die Ausführungsanordnung ist im Internet der Bezirksregierung Arnsberg wie folgt einzusehen:  
https://www.bra.nrw.de/1717946 
 

 
Rechtsbehelfsbelehrung 

 
Gegen diese Ausführungsanordnung kann innerhalb eines Monats nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung Wider-
spruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Bezirksregierung Arnsberg, Postfach, 59817 Arnsberg, schrift-
lich einzureichen oder zur Niederschrift im Dienstgebäude Stiftstraße 53, 59494 Soest, zu erklären.  
Der Widerspruch kann auch durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments mit qualifizierter elektronischer Sig-
natur an die elektronische Poststelle der Behörde erhoben werden. Die E-Mail-Adresse lautet: post-
stelle@bra.sec.nrw.de. 
Der Widerspruch kann auch durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung nach dem De-
Mail-Gesetz erhoben werden. Die De-Mail-Adresse lautet: poststelle@bra-nrw.de-mail.de. 
 
Hinweis zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite der Bezirksregierung Arnsberg unter www.bezreg-arns-
berg.nrw.de unter „Kontakt“.  
 
Hinweis zum Datenschutz: 
Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens können auf 
der Internetseite der Bezirksregierung Arnsberg eingesehen werden unter: https://www.bra.nrw.de/-357 
 
Hinweis zu Geldausgleichen und Abfindungen: 
Die Festsetzung der Fälligkeit der Geldausgleiche bleibt dem weiteren Verfahren vorbehalten. Dies erfolgt, sobald die 
gesetzlichen Voraussetzungen gegeben sind. Geldausgleiche und Abfindungen sind gem. §§ 5 und 8 der Mitteilungs-
verordnung in der zurzeit gültigen Fassung dem Finanzamt mitzuteilen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Betei-
ligten in Flurbereinigungsverfahren ihre steuerlichen Aufzeichnungs- und Erklärungspflichten zu beachten haben. 
 
Im Auftrag (LS) 
gez. Barden 
Bezirksregierung Arnsberg 
Dezernat Ländliche Entwicklung 
- Flurbereinigungsbehörde 
 

 
 

Lfd. Nr. 3 
Bekanntmachung der Wallfahrtsstadt Werl: 

Bekanntmachung über den Jahresabschluss der Wallfahrtsstadt Werl für das Haushaltsjahr 2020 

 
 

Der Rat der Wallfahrtsstadt Werl hat in seiner Sitzung am 23.06.2022 den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 
festgestellt und dem Bürgermeister uneingeschränkt Entlastung erteilt. Zugleich hat der Rat beschlossen, den Jahres-
überschuss 2020 i. H. v. 4.464.618,84 € der Ausgleichsrücklage zuzuführen.  

https://www.bra.nrw.de/
mailto:poststelle@bra.sec.nrw.de
mailto:poststelle@bra.sec.nrw.de
mailto:poststelle@bra-nrw.de-mail.de
http://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/
http://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/
https://www.bra.nrw.de/-357
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Der Jahresabschluss 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Er ist der Landrätin als untere staatliche Verwal-
tungsbehörde mit Schreiben vom 19.07.2022 gemäß § 96 Abs. 2 GO angezeigt worden. 
 
Der Jahresabschluss 2020 liegt bis zur Feststellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2021 im Rathaus 
der Stadt Werl, Hedwig-Dransfeld-Straße 23, 59457 Werl, Zimmer B 023 während der Dienststunden zur Einsicht-
nahme aus. 
 
 
 
Werl, den 28.07.2022 
Wallfahrtsstadt Werl 
Der Bürgermeister 
gez. 
 
Höbrink 
Bürgermeister 

 
 


